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Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 

zusammengestellt. 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Zertifizierung elektronischer Kassen 

Nach einer bundesgesetzlichen Regelung müssen elektroni-

sche Aufzeichnungssysteme (elektronische oder computer-

gestützte Kassensysteme oder Registrierkassen) grund-

sätzlich ab dem 1.1.2020 mit einer zertifizierten technischen 

Sicherheitseinrichtung ausgestattet sein. Da eine solche je-

doch nicht rechtzeitig am Markt verfügbar war, hat die Fi-

nanzverwaltung eine sog. Nichtangriffsregelung beschlos-

sen. Danach wird Unternehmern eine Übergangsfrist bis 

zum 30.9.2020 für die Umrüstung bzw. Anschaffung elektro-

nischer Kassen mit einer zertifizierten technischen Sicher-

heitseinrichtung eingeräumt. 

Eine Fristverlängerung gilt ebenfalls für die Mitteilung an 

das Finanzamt, dass Kassen mit derartigen zertifizierten 

technischen Sicherheitseinrichtungen eingesetzt werden. 

Diese Meldung soll erst erfolgen müssen, wenn ein elektro-

nisches Meldeverfahren verfügbar ist. Der Zeitpunkt hierfür 

wird noch gesondert bekannt gegeben. 

Hinweis: Wurde die Kasse nach dem 25.11.2010 und vor 

dem 1.1.2020 angeschafft und kann sie aufgrund ihrer Bau-

art nicht mit einer zertifizierten technischen Sicherheitsein-

richtung nachgerüstet werden, darf sie bis zum 31.12.2022 

weiterverwendet werden, sofern sie den bisherigen Anforde-

rungen der Finanzverwaltung an elektronische Kassen ent-

spricht. 

Bürokratieentlastung beschlossen 
Am 8.11.2019 hat der Bundesrat das sog. Dritte Bürokratie-

entlastungsgesetz verabschiedet. Mit dem neuen Gesetz 

wird u. a. eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung eingeführt. Ein elektronisches Meldeverfahren soll ab 
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dem 1.1.2022 die Einreichung des Krankenscheins erset-

zen. Künftig sollen Krankenkassen den Arbeitgeber auf Ab-

ruf elektronisch über Beginn und Dauer der Arbeitsunfähig-

keit seines gesetzlich versicherten Arbeitnehmers informie-

ren. 

Vorgesehen sind ferner Erleichterungen bei der Archivie-

rung elektronisch gespeicherter Steuerunterlagen. Für Un-

ternehmen entfällt die Pflicht, bei einem Wechsel der Steu-

ersoftware zehn Jahre lang die alten Datenverarbeitungs-

programme in Betrieb zu halten. Diese dürfen künftig fünf 

Jahre nach dem Wechsel abgeschafft werden, wenn ein Da-

tenträger mit den gespeicherten Steuerunterlagen vorhan-

den ist. Die Regel gilt bereits für aufzeichnungs- und aufbe-

wahrungspflichtige Daten, deren Aufbewahrungsfrist bis 

zum 1.1.2020 noch nicht abgelaufen ist. 

Daneben sind u. a. die folgenden Maßnahmen vorgesehen: 

Anhebung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmer-

grenze: Künftig kann man bei der Umsatzsteuer zur Klein-

unternehmerregelung optieren, wenn der Umsatz im vergan-

genen Kalenderjahr die Grenze von 22.000 € (bisher 

17.500 €) nicht überstiegen hat und – wie bisher – 50.000 € 

im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich nicht übersteigen 

wird. 

Hinweis: Die Regelung gilt ab dem 1.1.2020 und wirkt sich 

bereits auf das Jahr 2019 aus, da die Kleinunternehmer-

grenze auf den Vorjahresumsatz abstellt. 

Befristete Abschaffung der Verpflichtung zur monatlichen 

Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Neugründer: 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen sind grundsätzlich viertel-

jährlich abzugeben, soweit die Umsatzsteuer im vorange-

gangenen Kalenderjahr nicht mehr als 7.500 € betragen hat. 

Neugründer haben, unabhängig vom Umfang der Tätigkeit 

im Jahr der Gründung des Unternehmens und im darauffol-

genden Kalenderjahr, Voranmeldungen monatlich abzuge-

ben. Diese Verpflichtung wird für sechs Besteuerungszeit-

räume vom 1.1.2021 bis zum 31.12.2026 ausgesetzt. In die-

ser Zeit reicht eine vierteljährliche Abgabe aus. 

Anhebung der lohnsteuerlichen Pauschalierungsgrenze 

von 62 € auf 100 € für Beiträge zu einer Gruppenunfallver-

sicherung: Bisher konnte der Arbeitgeber die Beiträge für 

eine Gruppenunfallversicherung mit einem Pauschsteuer-

satz von 20 % erheben, wenn der steuerliche Durchschnitts-

betrag ohne Versicherungsteuer 62 € im Kalenderjahr nicht 

überschritten hat. Mit der Neuregelung wird der Betrag ab 

2020 auf 100 € angehoben. 

Erhöhung der Steuerbefreiung für betriebliche Gesund-

heitsförderung: Der steuerfreie Höchstbetrag für zusätzlich 

zum Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur 

betrieblichen Gesundheitsförderung der Mitarbeiter wird ab 

2020 von 500 € auf 600 € angehoben. 

Anhebung der Arbeitslohngrenze zur Lohnsteuerpauscha-

lierung bei kurzfristiger Beschäftigung: Die Grenze zur 

möglichen Pauschalierung der Lohnsteuer für Teilzeit- und 

geringfügig Beschäftigte mit 25 % des Arbeitslohns wird von 

einem durchschnittlichen Arbeitslohn je Arbeitstag von 72 € 

auf 120 € angehoben. Zudem wird der pauschalierungsfä-

hige durchschnittliche Stundenlohn von 12 € auf 15 € erhöht. 

Beide Regelungen gelten ab 2020. 

Pauschalierung der Lohnsteuer für beschränkt steuer-

pflichtige Arbeitnehmer: Arbeitgebern wird die Möglichkeit 

eingeräumt, die Lohnsteuer für Bezüge von kurzfristigen, im 

Inland ausgeübten Tätigkeiten beschränkt steuerpflichtiger 

Arbeitnehmer, die einer ausländischen Betriebsstätte des 

Arbeitgebers zugeordnet sind, unter Verzicht auf den Abruf 

von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen mit einem 

Pauschsteuersatz von 30 % des Arbeitslohns zu erheben. 

Die Änderung ist ab 2020 anzuwenden. 

Wegfall der Anmeldepflicht zur Unfallversicherung für Un-

ternehmer, die eine Gewerbeanzeige erstattet haben: Un-

ternehmensgründer müssen sich innerhalb einer Woche 

nach der Gründung beim zuständigen Träger der gesetzli-

chen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft) anmelden 

und bestimmte Daten mitteilen. Gleichzeitig besteht eine An-

zeigepflicht bei den zuständigen Gewerbeämtern. Durch 

eine Änderung der Gewerbeanzeigeverordnung wird künftig 

sichergestellt, dass die von den Gewerbeämtern erhobenen 

Daten auch die für eine Anmeldung zur Unfallversicherung 

notwendigen Angaben umfassen. Sofern eine Gewerbean-

zeige erfolgt, ist eine gesonderte Anmeldung der Unterneh-

mer zur Unfallversicherung damit entbehrlich. Die Regelung 

tritt am 1.7.2020 in Kraft. 

Bürokratieabbau für Bescheinigungs- und Informations-

pflichten des Anbieters von Altersvorsorgeverträgen ge-

genüber dem Steuerpflichtigen: Bisher hatten Anbieter von 

Altersvorsorgeverträgen in bestimmten Fällen, wie z. B. 

beim erstmaligen Bezug von Leistungen aus Altersvorsorge-

verträgen, nach Ablauf des Kalenderjahres dem Steuer-

pflichtigen nach amtlich vorgeschriebenem Muster den Be-

trag der im abgelaufenen Kalenderjahr zugeflossenen Leis-

tungen mitzuteilen. Ab 2020 kann die Mitteilung elektronisch 

bereitgestellt werden, wenn der Steuerpflichtige damit ein-

verstanden ist. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Gehaltsumwandlung ohne verbindlichen 
Anspruch nicht steuerschädlich 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat entschieden, dass ein ar-

beitsvertraglich vereinbarter Lohnformenwechsel (sog. Ge-

haltsumwandlung) entgegen der Auffassung der Finanzver-

waltung nicht begünstigungsschädlich ist. Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer können den Arbeitslohn vielmehr für künftige 

Lohnzahlungszeiträume herabsetzen und diese Minderung 

durch verwendungsgebundene Zusatzleistungen steuerbe-

günstigt ausgleichen („Mehr Netto vom Brutto“). Entschei-

dend für die lohnsteuerliche Begünstigung ist, dass der Zu-

schuss verwendungs- bzw. zweckgebunden zusätzlich 

zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet wird. 

Hintergrund: Für bestimmte Zuschüsse des Arbeitgebers, 

die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleis-

tet werden (z. B. Mahlzeitengestellung, Zuschüsse zu den 

Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-

stätte, Zuschüsse für die Internetnutzung) kann die Lohn-

steuer mit einem niedrigen Pauschalsteuersatz berechnet 

werden. In bestimmten Fällen bleibt der Zuschuss sogar 

steuerfrei. 
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Sachverhalt: Der Kläger war Einzelunternehmer und einigte 

sich zum 1.7.2011 mit mehreren Arbeitnehmern auf eine Än-

derung der Arbeitsverträge: Das bisherige Gehalt wurde von 

2.500 € um 250 € auf 2.250 € herabgesetzt. Für künftige 

Lohnerhöhungen, Abfindungsansprüche etc. sollte der bis-

herige Arbeitslohn von 2.500 € als sog. Schattenlohn und 

damit als Bemessungsgrundlage fortgeführt werden. An-

schließend vereinbarte der Kläger mit seinen Arbeitnehmern 

einen Zuschuss für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-

stätte sowie für die Internetnutzung. Diese Zuschüsse soll-

ten nicht freiwillig gezahlt werden. Der Kläger pauschalierte 

die Lohnsteuer auf die Zuschüsse mit 15 % (Fahrten zwi-

schen Wohnung und Arbeitsstätte) und 25 % (Internetnut-

zung). Ab dem 1.1.2014 wurde vereinbart, dass die Zu-

schüsse nicht mehr freiwillig gezahlt werden. Das Finanzamt 

erkannte die Pauschalierung der Lohnsteuer nicht an, weil 

es von einer schädlichen Gehaltsumwandlung ausging. 

Entscheidung: Der BFH gab der hiergegen gerichteten 

Klage statt: 

◼ Ein Zuschuss wird dann zusätzlich zum ohnehin geschul-

deten Arbeitslohn gezahlt, wenn er verwendungs- bzw. 

zweckgebunden geleistet wird, also für den im Gesetz ge-

nannten Zweck, z. B. für die Fahrten zwischen Wohnung 

und Arbeitsstätte oder für die Internetnutzung. 

◼ Es kommt entgegen der bisherigen Rechtsprechung 

nicht mehr darauf an, ob der Arbeitnehmer auf den Zu-

schuss arbeitsrechtlich einen Anspruch hat. Der Zuschuss 

ist, wenn er für den im Gesetz genannten Zweck und damit 

verwendungs- bzw. zweckgebunden gezahlt wird, auch 

dann lohnsteuerlich begünstigt, wenn der Arbeitnehmer ei-

nen Anspruch darauf hat. 

◼ Im Streitfall war es daher steuerlich unbeachtlich, dass der 

Kläger und seine Arbeitnehmer zunächst den Arbeitslohn 

um 250 € herabgesetzt und anschließend einen Zuschuss 

in dieser Höhe für die vom Gesetzgeber begünstigten Zwe-

cke (Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und In-

ternetnutzung) vereinbart haben. Denn die gesetzliche Be-

günstigung dieser Zuschüsse dient der Verwaltungsverein-

fachung und der Förderung der genannten Zwecke. 

◼ Mit der Vereinbarung über die Zahlung der Zuschüsse in 

Höhe von 250 € traten sie zusätzlich zum ohnehin in Höhe 

von 2.250 € gezahlten Lohn hinzu. Unerheblich ist, dass 

der Kläger ursprünglich 2.500 € geschuldet hatte. 

◼ Unschädlich ist auch, dass der bisherige Lohn als sog. 

Schattenlohn für weitere Lohnansprüche fortgeführt wurde. 

Ein Gestaltungsmissbrauch liegt nicht vor. 

Hinweise: Der BFH hält an seiner bisherigen Rechtspre-

chung nicht mehr fest, wonach der Zuschuss nur dann lohn-

steuerlich begünstigt ist, wenn er freiwillig gezahlt wird. Zu-

gleich widerspricht der BFH der Finanzverwaltung, die in Ge-

haltsumwandlungen steuerlich schädliche Gestaltungen 

sieht, für die weder eine Lohnsteuerpauschalierung noch 

eine Steuerbefreiung gewährt wird. 

Zu beachten ist, dass nicht jeder Zuschuss des Arbeitgebers 

lohnsteuerlich begünstigt ist. Vielmehr werden nur Zu-

schüsse für bestimmte Zwecke begünstigt, z. B. für arbeits-

tägliche Mahlzeiten oder zur Förderung der Gesundheit der 

Mitarbeiter. Letztere sind unter bestimmten 

Voraussetzungen sogar bis zu einem Betrag von 500 € pro 

Jahr pro Mitarbeiter steuerfrei. 

Alle Steuerzahler 

Reform der Grundsteuer tritt in Kraft 

Der Bundesrat hat Anfang November 2019 die Reform der 

Grundsteuer beschlossen. Damit kann das Gesetzespaket 

aus Grundgesetzänderung sowie Änderung des Grund-

steuer- und Bewertungsrechts in Kraft treten: Ab 2025 erhe-

ben die Bundesländer die Grundsteuer dann nach den 

neuen Regeln (s. hierzu den letzten Beitrag unserer Man-

danten-Information 5/2019). 

Hinweise: Was dies nun konkret bedeutet, lässt sich zum 

jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, da die künftigen Hebes-

ätze der Gemeinden eine große Rolle bei der Bemessung 

der Grundsteuer spielen werden. 

Soli wird weitgehend abgeschafft 

Mitte November hat der Bundestag die teilweise Abschaf-

fung des Solidaritätszuschlags ab 2021 beschlossen. Damit 

wird der „Soli“ für einen Großteil der bisherigen Zahler weg-

fallen (s. hierzu auch unsere Ausgabe 6/2019). 

Jahressteuergesetz 2019 beschlossen 

Ebenfalls im November beschlossen hat der Bundestag das 

sog. Jahressteuergesetz 2019. Das Vorhaben enthält u. a. 

Maßnahmen zur Förderung einer umweltfreundlichen Mobi-

lität. Nun muss noch der Bundesrat zustimmen, damit die 

folgenden Regelungen in Kraft treten können: 

Die Halbierung der Bemessungsgrundlage bei der Dienst-

wagenbesteuerung bei der privaten Nutzung eines betrieb-

lichen Elektro- oder extern aufladbaren Hybridelektrofahr-

zeugs wird bis Ende 2030 verlängert. Allerdings werden die 

Anforderungen an die Reichweite, die das Fahrzeug rein 

elektrisch zurücklegen kann, zeitlich gestaffelt erhöht. Zu-

sätzlich soll bei der Bewertung der Entnahme für Kraftfahr-

zeuge, die keine CO2-Emissionen haben und deren Brutto-

listenpreis nicht über 40.000 € liegt, lediglich ein Viertel der 

Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden. Die Rege-

lung soll bereits für Kraftfahrzeuge gelten, die im Jahr 2019 

angeschafft wurden. 

Ebenfalls bis Ende 2030 verlängert wird die Steuerbefreiung 

für vom Arbeitgeber gewährte Vorteile für das elektrische 

Aufladen eines Elektrofahrzeugs oder Hybridelektrofahr-

zeugs im Betrieb des Arbeitgebers oder eines verbundenen 

Unternehmens und für die zeitweise zur privaten Nutzung 

überlassene betriebliche Ladevorrichtung. 

Neu eingeführt wird eine neue Sonderabschreibung für 

Elektronutzfahrzeuge i. H. von 50 % im Jahr der Anschaf-

fung – zusätzlich zur regulären Abschreibung. Von der Re-

gelung sind auch E-Lastenfahrräder umfasst. Die Regelung 

wird von 2020 bis Ende 2030 befristet. 

Anstelle der im Jahr 2019 eingeführten Steuerbefreiung von 

Jobtickets, die der Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin ge-

schuldeten Arbeitslohn (und unter Anrechnung auf die Ent-

fernungspauschale) seinen Arbeitnehmern stellt, kann er ab 

2020 die Lohnsteuer mit einem Pauschalsteuersatz von 
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25 % erheben. Für diese pauschal besteuerten Bezüge ent-

fällt im Gegenzug die Anrechnung auf die Entfernungspau-

schale. 

Die ebenfalls seit 2019 geltende Steuerbefreiung von 

Diensträdern, die verkehrsrechtlich keine Kfz sind und die 

zusätzlich zum Arbeitslohn gestellt werden, wird bis Ende 

2030 verlängert. Zudem erhalten Arbeitgeber die Möglich-

keit, den geldwerten Vorteil aus der unentgeltlichen oder ver-

billigten Übereignung von betrieblichen Fahrrädern an den 

Arbeitnehmer ab 2020 pauschal mit 25 % Lohnsteuer zu be-

steuern. 

Hinweis: Sollten sich wider Erwarten Änderungen an den 

o. g. Punkten ergeben, werden wir Sie hierüber informieren. 

Darüber hinaus enthält das Gesetz noch weitere steuerliche 

Änderungen, über die wir in der nächsten Ausgabe dieser 

Mandanten-Information berichten werden. 

Umsetzung des Klimaschutzprogramms 

2030 

Zudem hat der Bundestag das „Gesetz zur Umsetzung des 

Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht“ beschlossen. 

Auch hier steht die Verabschiedung durch den Bundesrat 

noch aus, die zurzeit (Stand 22.11.2019) als sicher gilt. 

Die wesentlichen Regelungen: 

Förderung energetischer Gebäudesanierung: Energeti-

sche Sanierungsmaßnahmen an selbstgenutztem Wohnei-

gentum sollen für die Zeit vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2029 

durch einen Abzug von 20 % der Aufwendungen von der 

Steuerschuld gefördert werden. Diese wird verteilt auf 3 

Jahre: je 7 % im ersten und zweiten Jahr und 6 % im dritten 

Jahr. Der Förderhöchstbetrag beträgt maximal 40.000 € je 

Objekt, sodass Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 

200.000 € je begünstigtem Objekt förderungsfähig sind. 

Förderfähig sind Einzelmaßnahmen wie z. B. die Wärme-

dämmung von Wänden und Dächern, die Erneuerung der 

Fenster oder Außentüren sowie die Erneuerung beziehungs-

weise der Einbau einer Lüftungsanlage und die Optimierung 

bestehender Heizungsanlagen.  

Anhebung der Pendlerpauschale und Mobilitätsprämie: 

Zur Entlastung der Pendler soll die Entfernungspauschale 

ab dem 21. Kilometer um 5 auf 35 Cent angehoben werden. 

Alternativ dazu sollen geringverdienende Pendler, die inner-

halb des Grundfreibetrags liegen, eine Mobilitätsprämie von 

14 % dieser erhöhten Pauschale wählen können. 

Diese Regelungen sind befristet für die Zeit vom 1.1.2021 

bis zum 31.12.2026. 

Absenkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fern-

verkehr: Der Umsatzsteuersatz für Fahrkarten im Fernver-

kehr soll ab 2020 von 19 % auf 7 % gesenkt werden. Diese 

Regelung gilt unbefristet. 

Erhöhter Hebesatz bei der Grundsteuer für Windparks: Ge-

meinden sollen bei der Grundsteuer einen besonderen He-

besatz auf Sondergebiete für Windenergieanlagen festlegen 

können. Dadurch werden sie als Ausgleich für damit verbun-

denen Aufwand an den Erträgen beteiligt. Auch diese Rege-

lung soll dauerhaft gelten. 

Hinweis: Parallel dazu hat der Bundestag das „Gesetz zur 

Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes“ beschlossen. Da-

mit soll die Luftverkehrsteuer ab dem 1.4.2020 für innereu-

ropäische Flüge um 5,53 € auf 13,03 € steigen. Für mittlere 

Distanzen bis 6.000 Kilometer ist eine Erhöhung um 9,58 € 

auf 33,01 € vorgesehen. Für Fernflüge sollen künftig 59,43 € 

fällig werden (17,25 € mehr als bisher). Auch diesem Gesetz 

muss der Bundesrat noch zustimmen. 

Kaufprämie erhöht und verlängert 

Die Bundesregierung hat die Kaufprämie für Elektroautos 

(sog. Umweltbonus) erneut bis zum Jahr 2025 verlängert 

und den Förderbetrag erhöht. 

◼ Danach soll die Kaufprämie für rein elektrische Fahrzeuge 

von 4.000 € auf 6.000 € und für Plug-In-Hybride von 

3.000 € auf 4.500 € bei einem maximalen Nettolistenpreis 

von 40.000 € steigen. 

◼ Über einem Nettolistenpreis von 40.000 € bis maximal 

65.000 € wird die Kaufprämie für rein elektrische Fahr-

zeuge 5.000 € und für Plug-In-Hybride 3.750 € betragen. 

Die Prämie wird weiterhin jeweils zur Hälfte von der Bundes-

regierung und von der Industrie finanziert. 

Darüber hinaus sollen künftig auch junge gebrauchte Elekt-

rofahrzeuge, die weder als Firmenwagen noch als Dienst-

wagen des Ersterwerbers eine staatliche Förderung erhalten 

haben, bei der Zweitveräußerung eine Umweltprämie erhal-

ten. 

Voraussetzung: Der ungeförderte Firmen- bzw. Dienstwa-

gen muss zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs mindestens 

vier und maximal acht Monate erstmals zugelassen sein und 

eine maximale Laufleistung von 8.000 km aufweisen. 

Hinweise: Die geänderte Förderrichtlinie bedarf noch einer 

beihilferechtlichen Prüfung durch die EU-Kommission und 

soll am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

in Kraft und am 31.12.2025 außer Kraft treten. 

Für die Förderung sind ab dem Jahr 2020 Bundesmittel in 

Höhe von rund 2 Milliarden € vorgesehen. Die Förderung er-

folgt bis zur vollständigen Auszahlung der Mittel, längstens 

bis 2025. 

Anträge sind ausschließlich online beim Bundesamt für Wirt-

schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu stellen. Die Antrags-

bearbeitung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der An-

träge beim BAFA. 


